IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Wohnungseigentum – Beiträge zur Instand-haltungsrücklage als Werbungskosten?



	Beiträge zur Instandhaltungsrücklage können beim einzelnen Wohnungs-eigentümer erst dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn der Verwalter sie für die Wohnungseigentümergemeinschaft tatsächlich für die Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums oder für andere Maßnahmen verausgabt, die durch die Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung veranlasst sind. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt die zur Instandhaltungsrücklage geleisteten Beträge als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden können, ist unabhängig davon zu beurteilen, wie die Rechtsbeziehungen der Wohnungseigentümer zur Eigentümer-gemeinschaft zivilrechtlich einzustufen sind. 


	BFH, Beschluss vom 09.12.2008 – IX B 124/08 
EStG § 9 Abs. 1 Satz 1; WEG § 10 Abs. 6, 7 

ZMR 2009, 380; BFH/NV 2009, 571


Problem/Sachverhalt

Der Kläger ist Eigentümer einer Eigentums-wohnung und hat jährlich Wohngeld abgeführt. In diesem Wohngeld waren auch Beträge für die Zuführung zur Instandhaltungsrücklage. Diese Beiträge möchte er als Werbungskosten absetzen. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht versagen ihm diesen Abzug. Hiergegen legte er Nichtzulassungs-beschwerde ein. 

Entscheidung

Ohne Erfolg! Der BFH erkennt zwar die Rechtsfähigkeit, die in § 10 Abs. 6 und 7 WEG nunmehr kodifiziert ist an, er verneint aber einen Abfluss bei dem Kläger, weil erst mit Verausgabung von dem Verband entschieden werden könnte, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe der Steuerpflichtige Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hätte. Die auch in der Literatur vertretene Auffassung (Sauren, DStR 2006, 2161; Jennißen, Die Verwalterabrechnung nach WEG, 3. Aufl., Rz. 173) sei nicht zu folgen. Damit würden die Beiträge stets im vollem Umfang und sofort abziehbar sein, ohne dass man wüsste, ob sie als Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand einzuordnen wären. Darüber hinaus könnten die Beiträge auch für Maßnahmen verausgabt werden „die in keinem Veranlassungs-zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung stehen würden“. Der Nachteil, dass im Verkaufsfall der Verkäufer keine Werbungskosten mehr geltend machen könnte, obwohl er Gelder bezahlt hätte, müsste in Kauf genommen. 
Praxishinweis

Der Entscheidung ist nicht zu folgen. Zum einen ist sie gegenüber den Fällen der Abschlussgebühr von Bausparkassen und der Zahlung von Beiträgen an Schwester-Personengesellschaften nicht in Übereinstimmung zu bringen. Zum anderen sind die Einwände und die Befürchtungen die der Senat hat, nicht stichhaltig. Nach der WEG-Rechtsprechung dürfen die Beiträge der Rücklage nicht zu Herstellungskosten verwendet werden, denn dann würde es sich um bauliche Veränderungen handeln. Die Befürchtung, dass die Rücklagen für Maßnahmen verausgabt werden, die in keinem Veranlassungszusammenhang stehen würden, wäre im übrigen auch ein Verstoß gegen die ordnungsgemäße Verwaltung. Die Beurteilung der steuerlichen Rechtslage kann aber nicht durch einen angedachten rechtswidrigen Verhalten der Gemeinschaft begründet werden. Es ist zu hoffen, dass der BFH bald ausreichend Gelegenheit hat, sich mit den Argumenten auseinander zu setzen. 
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